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§ 29 MuSchG Verfahren vor der
Nichtigkeitsabteilung

 MuSchG - Musterschutzgesetz 1990

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.06.2023

1. (1)Über Anträge auf Anerkennung eines Vorbenützerrechtes (§ 5 Abs. 5), Nennung als Schöpfer (§ 8 Abs. 4),

Nichtigerklärung (§ 23), Aberkennung und Übertragung (§ 25) und Feststellung (§ 39) entscheidet die

Nichtigkeitsabteilung durch ein rechtskundiges Mitglied.

2. (2)Die Nichtigkeitsabteilung verhandelt über die im Abs. 1 genannten Anträge und Ansprüche in sinngemäßer

Anwendung der §§ 112 Abs. 2 bis 114a, 115 Abs. 2 bis 4, § 116 Abs. 2 bis 5, 117 bis 120 und 122 bis 125 des

Patentgesetzes 1970. Eine mündliche Verhandlung ist jedoch nur dann anzuberaumen, wenn sie vom zuständigen

Mitglied für nötig gehalten oder von einer Partei beantragt wird.

3. (3)Bringt der Musterinhaber bei einem Antrag auf vollständige Nichtigerklärung des Musters (§ 23) innerhalb der

ihm gemäß Abs. 2 in Verbindung mit § 115 Abs. 2 des Patentgesetzes 1970 eingeräumten Frist keine Gegenschrift

ein, hat die Nichtigkeitsabteilung das Muster nichtig zu erklären.
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